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Vorwort 

Das im Titel genannte Problem ist für die rechtswissenschaftliche 
Diskussion in der Bundesrepublik neu; erst in jüngster Zeit hat es inner-
halb und außerhalb der Hundfunkanstalten rasch an Bedeutung gewon-
nen und eine lebhafte politische Debatte ausgelöst. 

Nach der alten Formel fixiert  die Rechtsordnung ein „ethisches Mi -
nimum". Für eine moderne Position bezeichnet sie diejenige Linie, die 
gerechtfertigte  von nicht legitimer Gewalt scheidet. Hier geht es um 
Freiheitsrechte von Bürgern, deren Beruf in den Massenmedien sie 
mit Publ ikum und Publizität in Kontakt bringt. Eine nüchterne ju r i -
stische Expertise hat die Aufgabe, diese Linie zu bestimmen; den Spiel-
raum  von Freiheit  abzustecken, den die Verfassung anbietet und gegen 
öffentliche  Gewalt schützt. „Unterhalb" dieser Linie, „innerhalb" dieses 
Spielraums soll der Berechtigte in Freiheit bestimmen können, ob er sich 
„pr ivat" oder „politisch" verhält; ob er — korrekt getrennt von seiner 
beruflichen Funktion und vom institutionellen Zusammenhang mi t der 
Rundfunkanstalt — politisch aktiv wird; oder ob er seine publizistische 
Aufgabe so auffaßt,  daß er sich politisch Mäßigung oder Abstinenz auf-
erlegt. Die Rechtsordnung hindert ihn daran nicht. Sie hindert aber die 
öffentliche  Gewalt, mehr einseitig zu reglementieren, als die Grund-
rechte zulassen. 

Die Rechtslage, die das komplexe Problem lösen hil f t , w i rd von dieser 
Studie anhand des Arbeitsrechts, des Satzungsrechts der Funkhäuser, 
der Rundfunkgesetze der Länder und mi t Schwergewicht aufgrund der 
hier thematischen Freiheitsrechte des Grundgesetzes differenziert  er-
arbeitet. 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangsfälle 

Der Intendant des ZDF hat in einem Schreiben vom 16. 1. 19751 an die 
vier Direktoren des ZDF „betr.: Beteiligung von ZDF-Mitarbeitern an 
Wahlkämpfen; hier: Sicherstellung der Neutralitätspflicht des ZDF" 
folgendes angeordnet2: 

„1. Beteiligt sich ein ZDF-Mitarbeiter durch sein persönliches öffent-
liches Auftreten an einem Landtags- oder Bundestagswahlkampf in einer 
Weise, daß dies breiten Kreisen der Bevölkerung bekannt wi rd — sei 
es ζ. B. als Kandidat einer Partei oder als Wahlkampfredner  —, so kann 
er sechs Wochen vor dem Wahltag bis zur Schließung der Wahllokale 
nicht im Programm des ZDF in einer solchen Weise tätig werden, daß 
er selbst auf dem Bildschirm erscheint. 

2. Mitarbeiter, die eine derartige Wahlkampfaktivität beabsichtigen 
und von der Regelung in Ziffer  1 erfaßt werden, haben dies so recht-
zeitig dem jeweiligen Dienstvorgesetzten schriftlich mitzuteilen, daß 
eventuell notwendige Programmänderungen bzw. personelle Umdis-
positionen ohne Zeitnot vorgenommen werden können. 

3. Auch nicht auf dem Bildschirm erscheinende ZDF-Mitarbeiter, die 
sich für eine Partei an Wahlkämpfen beteiligen — sei es als Kandidat 
einer Partei, als Wahlredner, als Beteiligter an einer Wählerinit iative 
u. ä. — dürfen bei dieser Akt iv i tä t nicht auf ihre Tätigkeit beim ZDF 
hinweisen. 

1 Abgedruckt i n funk report, 11. Jg. Nr. 2/75, S. 7. 
2 I n einem Interview, abgedruckt i n funk report, 11. Jg. Nr. 21/75, S. 5 ff.,  hat 

Holzamer  die Auffassung  vertreten, daß dieses Schreiben „keine Anweisung" 
darstelle, sondern lediglich die Bekanntgabe von „Leitsätzen zu der Proble-
mat ik der politischen Betätigung von ZDF-Mitarbei tern", die „ihrerseits auf 
der rechtlichen Stellungnahme des Justit iars beruhen". — Damit w i r d die 
Tatsache, daß es sich bei dem Schreiben u m eine Anweisung handelt, nicht 
nur nicht ausgeräumt, sondern i m Gregenteil bestätigt: Der Br ief  richtet sich 
„ i m Bereich eines Trägers öffentlicher  Verwal tung an nachgeordnete Organe" 
und hat zum Inhalt , „deren Verhaltensweisen (zu) steuern"; da er gleichzeitig 
„ ind iv iduel l bestimmte Sachverhalte" betr i f f t ,  erfül l t  er vorbi ldl ich die Be-
griffsbestimmung  einer „Weisung" (vgl. Wolff /  Bachof,  Verwaltungsrecht I , 
9. Aufl., München 1974, S. 368); streiten könnte man nur noch darüber, ob die 
Weisung generell ( = „allgemeine Weisung") oder speziell ( = „Einzelweisung, 
Anweisung") ist. 
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4. Beteiligt sich ein freier  Mitarbeiter, der durch sein häufiges Auf-
treten im Programm des ZDF breiten Kreisen der Bevölkerung bekannt 
ist und mit dem ZDF in der Öffentlichkeit  identifiziert  wird, im Sinne 
der Ziffer  1 an Landtags- und Bundestagswahlen, so unterliegt er den 
gleichen Beschränkungen, wie sie in Ziffer  1 für festangestellte Mitar-
beiter wiedergegeben sind." 

Ähnlich hatte bereits der Intendant des SDR in einem Brief an die 
Mitarbeiter vom 17. Oktober 19723 die Auffassung  vertreten, daß die 
Kategorie von „Mitarbeitern, die in der Öffentlichkeit  mi t dem Süd-
deutschen Rundfunk identifiziert  werden, . . . in der Öffentlichkeit  dar-
auf verzichten (muß), für eine Partei zu werben". 

Im Anschluß an das zitierte Schreiben Holzamers  wurden im Lauf 
des Jahres 1975 bei der ARD Überlegungen angestellt, ob und in welcher 
Form eine analoge Regelung getroffen  werden solle4. Die Leitung des 
WDR hat in diesem Zusammenhang die „Empfehlung einer entspre-
chenden besonderen Enthaltsamkeit mi t politischen Bekenntnissen in-
ner» und außerhalb des Programms in Wahlkampfzeiten" ausgespro-
chen5. 

Darüber hinaus ist es in jüngster Zeit nicht nur zu innerdienstlichen 
Weisungen der vorgenannten A r t gekommen, sondern es haben leiten-
de Angestellte von Rundfunkanstalten Mitarbeiter auch direkt ange-
wiesen, an bestimmten Wahlkampfveranstaltungen nicht teilzunehmen 
oder in ihrer Freizeit eine bestimmte politische Partei nicht zu unter-
stützen. 

1.2. Bisherige juristische Erörterung 

Die aus diesen Fällen ersichtliche und im Titel genannte Problematik 
ist für die rechtswissenschaftliche Diskussion in der Bundesrepublik 
neu. I n der älteren Literatur kommt sie nur gelegentlich und bruch-
stückhaft zur Sprache; dabei bleiben die Aussagen recht vage. Scheuner 
hält das Verhältnis des Rechts des Rundfunkmitarbeiters  aus Art . 5 GG 
gegenüber der Rundfunkanstalt durch die Tatsache gekennzeichnet, daß 
der Mitarbeiter „vertraglich weitgehende Verzichte" auf sich nimmt, 
„zu denen auch der Anspruch auf Sendung seiner Darbietung und auf 
unveränderte Sendung gehört". Das darin liegende Problem w i rd durch 

3 Südfunk intern Nr. 12. 
4 Vgl. Η . υ. Rudioff,  i n : funk report, 11. Jg. Nr. 14/75, S. 3 f. 
5 Intendant D. Klaus  von Bismarck:  Manuskr ipt zum Thema „Der Pro-

grammauftrag  des Westdeutschen Rundfunks und seine Verwirk l ichung im 
Spannungsfeld zwischen den Erwartungen von Staat, Parteien und Öffent-
l ichkeit und dem Selbstverständnis der Programmitarbeiter"  vom 7. 6. 1975 
(verkürzt gehalten i m Rahmen der Klausur-Tagung am 20. Jun i i n Unkel), 
S. 16. 
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die anschließende Frage deutlich: „Finden solche Klauseln an der grund-
sätzlichen Rundfunkfreiheit  Grenzen, über die hinaus sie mißbräuch-
lich werden8?" — Herzog  bemerkt, daß die Einschränkung der indiv i-
duellen Rundfunkfreiheit  des Redakteurs durch Weisungsrechte der 
vorgesetzten Organe im Hinblick auf die Pflicht zur „Ausgewogenheit und 
annähernden Objektivi tät" größer sei als bei der Presse7. — Eine aus-
führliche Behandlung einiger für die politische Betätigungsfreiheit  der 
Rundfunkmitarbeiter  zentraler Aspekte findet sich in der Würzburger 
Dissertation von Beyer 8. Hinsichtlich der Neutralitätspflicht der Rund-
funkanstalten legt er dar, es sei zwischen zwei hauptsächlichen Sendear-
ten, der Berichterstattung und den persönlichen Stellungnahmen, zu dif-
ferenzieren.  I m ersten Fal l gälten die Gebote der Vollständigkeit, Sach-
lichkeit, Objektivität und Wahrheitstreue uneingeschränkt; im zweiten 
bedeute Neutralität demgegenüber nur, daß alle relevanten politischen 
Kräfte im Rundfunk zu Wort kommen könnten. Der einzelne Mitarbei-
ter habe insofern das Recht der freien Meinungsäußerung, das dann in 
dem Gebot der politischen Neutralität des Rundfunks eine Grenze fin-
de, wenn er unter Zuhilfenahme des Mediums Rundfunk andere Ziele 
verfolgt als dasjenige, seinen eigenen sachlichen Beitrag zur Bi ldung 
der öffentlichen  Meinung zu leisten9. Zur Aufrechterhaltung  der inhalt-
lichen Ausgeglichenheit des Gesamtprogramms habe der Intendant sein 
Weisungsrecht einzusetzen. Dieses berechtige auch dazu, einen Beitrag 
vom Programm abzusetzen, wenn dieser nach seiner Auffassung  den 
gesetzlich normierten Grundsätzen für die Programmgestaltung wider-
spricht. Im Gegensatz zu Herzog  hält Beyer  jedoch den Spielraum für 
persönliche Meinungsäußerungen im Fal l des Rundfunkmitarbeiters  für 
größer als bei Pressejournalisten, da der Rundfunkmitarbeiter  sich nicht 
nur in einer bestimmten, sondern in jeder denkbaren Richtung politisch 
engagieren dürfe und solle10. 

Speziell mi t der durch die Ausgangsfälle aufgeworfenen  Problema-
t ik hat sich als erster der Justit iar des ZDF in seinem Aufsatz „Beein-
trächtigt die Neutralitätspflicht einer Rundfunkanstalt die Meinungs-
äußerungsfreiheit  ihrer Mitarbeiter?" 11 beschäftigt. Allerdings hält er 

6 17. Scheuner,  in : RuF, 3. Jg. 1955, S. 356. 
7 Maunz / Dür ig / Herzog:  Grundgesetz, Stand: 13. Lieferung, München 1973, 

Ar t . 5 Rdnr. 212. 
8 D. Beyer:  Politische Neutral i tät und politisches Engagement in Rundfunk 

und Fernsehen unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit,  Jur. Diss. 
Würzburg 1970. 

9 Beyer,  a.a.O. (Anm. 8), S. 188 ff.,  191 ff.,  200 ff.,  222 ff. 
1 0 Beyer, a.a.O. (Anm. 8), S. 224 ff.,  234 ff. 
11 E. W.  Fuhr,  in : A fP 1975, Heft 1, S. 736-738; i m wesentlichen wört l ich 

übereinstimmend schon vorher ders.:  „Kurzgutachten. Grenzen politischer 
Betätigung von ZDF-Mitarbei tern", in : funk report, 11. Jg., Nr. 1/1975 vom 
10. 1. 1975. — Hiergegen der Beitrag von F. Müller  (unter Mitarbei t von 


